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RS OGH 1960/7/13 3Ob251/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1960

Norm

EO §341 E

Rechtssatz

Wenn aus dem Grunde des § 341 Abs 1 EO die Exekution gegen das Unternehem einzustellen war, hatte sich diese

Einstellung auch auf die dem Unternehmen erteilten Konzessionen und Gewerbeberechtigungen zu erstrecken (Vgl

DREvBl 1938/274).

Entscheidungstexte

3 Ob 251/60
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